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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

64/05 Sonstiges besonderes Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

AVG §1

RStDG §209

RStDG §88 idF 2012/I/120

RStDG §91 Abs3 idF 2018/I/060

VwGVG 2014 §17

Rechtssatz

W i e § 91 Abs. 3 RStDG zeigt, handelt es sich bei dieser im unmittelbaren Anwendungsbereich der Norm (bei

betroffenen Richtern der ordentlichen Justiz) um einen Akt der monokratischen Justizverwaltung; nichts anderes gilt für

die sinngemäße Anwendung der Bestimmung auf Richter des BFG. Da es sich bei einem Richter des BFG um einen für

den Bereich der monokratischen Justizverwaltung der Präsidentin des BFG als Dienstbehörde unterstellten Richter

handelt, ist diese in der genannten Eigenschaft auch zur Vornahme der Au@orderung iSd § 91 Abs. 3 RStDG zuständig,

wobei sie sich dazu auch eines ihr unterstellten approbationsbefugten Beamten bedienen darf.

Schlagworte

sachliche Zuständigkeit in einzelnen Angelegenheiten
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